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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1977

Norm

StGB §34 Z1

Rechtssatz

Der Milderungsgrund des § 34 Z 1 StGB liegt auch vor, wenn nur ein Teil der von mehreren gleichzeitig abgeurteilten

Taten vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres lag.
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